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5. BESONDERE GESCHÄFTS- 
BEDINGUNGEN 

5.1 BESONDERE GESCHÄFTS-
BEDINGUNGEN FÜR SPRACH-
TELEFONIE- UND FAXDIENSTE
§ 1 Geltungsbereich
(1)  Die K-net, Adresse (folgend K-net) erbringt alle von ihr angebotenen 

Telekommunikationsdienstleistungen zu den nachstehenden Beson-
deren Geschäftsbedingungen, die zusätzlich und vorrangig zu den All-
gemeinen Geschäftsbedingungen gelten, sowie zu den weiteren Be-
sonderen Geschäftsbedingungen, soweit auf diese nachfolgend Bezug 
genommen wird.

§ 2 Leistungsumfang Netzzugang u. Sprach- / Datenkommunika-
tion
(1) K-net ermöglicht dem Vertragspartner (folgend Kunde genannt) Zu-

gang zum eigenen Telekommunikations-Festnetz und Verbindungen
 zu Fest- und Mobilfunknetzen anderer Betreiber, sofern eine Zusam-

menschaltung mit diesen Netzen besteht.
(2)  Mit der Leistung „Zugang zum öffentlichen Telekommunikations-

netz“ stellt K-net eine Anschlussleitung bis zum letzten netzseitig 
erschlossenen Übergabepunkt (Netzabschluss) am Kundenstandort 
bereit. Die betreffenden technischen Geräte sind im Falle der leih- 
oder mietweisen Überlassung vom Kunden nach Vertragsbeendigung 
zurückzugeben. Die beim Kunden installierte technische Vorrichtung 
ermöglicht den Anschluss von Endeinrichtungen (z.B. Telefon, TK-An-
lage, Faxgerät) zur Übertragung von Sprache und Fax und bietet den 
Zugang zum jeweils genutzten Teilnehmernetz.

(3)  Mittels der Verbindungsleistungen von K-net kann der Kunde Ver-
bindungen entgegennehmen und von seinem Telefonanschluss Ver-
bindungen zu anderen Telefonanschlüssen herstellen lassen, soweit 
eine Zusammenschaltung zu diesen Anschlüssen besteht. Durch die 
technischen Gegebenheiten anderer Telekommunikationsnetze kön-
nen Übertragungsgeschwindigkeit und Verfügbarkeit von Telefonan-
schlussleistungsmerkmalen und des Internet-Zugangs eingeschränkt 
sein.

(4)  Vorbehaltlich der leih- oder mietweisen Überlassung von technischen 
Geräten, ist der Kunde für die technische Ausstattung (insbesondere 
seiner eigenen Endgeräte) ausschließlich selbstverantwortlich.

(5)  Im Telekommunikationsnetz von K-net sind Preselection sowie Call-
by-Call und die Anwahl bestimmter Sonderrufnummern nicht mög-
lich.

(6)  Bei Faxgeräten, die an unseren VoIP-Anschlüssen betrieben werden, 
liegt es in der Verantwortung des Kunden, dass je Faxgerät die ma-
ximale Sende- und Empfangsgeschwindigkeit 9600 Baud nicht über-
steigt und die Fehlerkorrektur (ECM) deaktiviert ist. Auf Anweisung 
des K-net Support ist das Protokoll T.38 zu deaktivieren bzw. zu akti-
vieren.

§ 3 Beanstandungen gegen Rechnungen
(1)  Die zur ordnungsgemäßen Vergütungsermittlung und Abrechnung 

gespeicherten Verkehrsdaten werden von K-net nach den geltenden 
gesetzlichen Bestimmungen des TKG und ggf. anhängiger Rechtspre-
chung nach Versendung der Rechnung gespeichert und aufgrund ge-
setzlicher Verpflichtung aus datenschutzrechtlichen Gründen gem. 
der o.g. gesetzlichen Bestimmungen nach Versendung der Rechnung 
gelöscht, sofern der Kunde nicht die sofortige Löschung verlangt.

(2)  Soweit aus technischen Gründen oder auf Wunsch des Kunden kei-
ne Verkehrsdaten gespeichert oder gespeicherte Verkehrsdaten auf 
Wunsch des Kunden oder auf Grund rechtlicher Verpflichtung ge-
löscht werden, trifft K-net keine Nachweispflicht für die Einzelver-
bindungen. K-net wird den Kunden in der Rechnung auf die nach 
den gesetzlichen Bestimmungen geltenden Fristen für die Löschung 
gespeicherter Verkehrsdaten bzw. soweit eine Speicherung aus tech-
nischen Gründen nicht erfolgt, vor der Rechnungserteilung auf diese 

Beschränkung hinweisen.
(3)  Auf Wunsch erhält der Kunde kostenlos eine detaillierte elektroni-

sche Rechnung mit einer Einzelverbindungsübersicht der nutzungs-
abhängigen Vergütung. In der betreffenden Einzelverbindungs-
übersicht werden die Zielnummern nach Wahl des Kunden vollständig 
oder unter Kürzung um die letzten drei Ziffern aufgeführt. Macht der 
Kunde von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch, erfolgt eine unge-
kürzte Aufführung.

(4)  Für unrichtige Entgeltforderungen, deren richtige Höhe nicht feststell-
bar ist, hat K-net Anspruch auf das durchschnittliche Entgelt aus den 
Rechnungen der sechs letzten unbeanstandeten Abrechnungszeiträu-
me. Ist die Anzahl der vorhandenen Abrechnungszeiträume geringer 
als sechs, werden die vorhandenen Abrechnungszeiträume für die Er-
mittlung des Durchschnitts zugrunde gelegt. Bestand in den entspre-
chenden Abrechnungszeiträumen eines Vorjahres bei vergleichbaren 
Umständen durchschnittlich eine niedrigere Entgeltforderung, tritt 
dieser Betrag an die Stelle des nach Satz 2 dieses Absatzes berech-
neten Durchschnittsbetrages. Das Gleiche gilt bei begründetem Ver-
dacht, dass die Entgelthöhe aufgrund von Manipulationen Dritter an 
öffentlichen Telekommunikationsnetzen unrichtig ist. Wird der Kunde 
im Falle einer Manipulation von K-net gebeten, seine CPE (Kunden-
endgerät, Router o. ä.) auf den neuesten technischen Stand (Softwa-
re-Update o. ä.) zu bringen und der Kunde führt dieses nicht durch, ist 
ab diesem Zeitpunkt des Hinweises durch K-net der Kunde auch bei 
Manipulationen eigenverantwortlich. K-net ist in dem Fall zu keinem 
Schadenersatz verpflichtet, der Kunde trägt den Schaden selbst.

(5)  Fordert K-net ein Entgelt auf der Grundlage einer Durchschnittsbe-
rechnung nach AGB § 10 (3), so erstattet K-net die vom Kunden auf 
die beanstandete Forderung zu viel gezahlte Vergütung spätestens in-
nerhalb von zwei Monaten nach der Beanstandung in der Form einer 
Gutschrift auf der Rechnung.

§ 4 Pflichten und Obliegenheiten des Kunden
(1)  Soweit für die betreffende Leistung von K-net die Installation eines se-

paraten Übertragungsweges oder Systems oder sonstige Maßnahmen 
erforderlich sind, wird der Kunde K-net bzw. ihren Erfüllungsgehilfen 
die Vornahme dieser Installationen und Maßnahmen nach Absprache 
eines geeigneten Termins während der üblichen Geschäftszeiten er-
möglichen und auf eigene Kosten die dafür erforderlichen Vorausset-
zungen in seinen Räumen schaffen. Der Kunde ist für die Netzebene 
4 verantwortlich. Die Netzebene 4 beginnt am definierten Netzab-
schluss der Ebene 3, der Hausübergabepunkt (HÜP) beziehungsweise 
Übergabepunkt (ÜP). An dieser Stelle verweisen wir wieder auf die 
Besonderen Geschäftsbedingungen für die Herstellung eines Hausan-
schlusses § 4 Ziffer 1.

(2)  Der Kunde ist insbesondere verpflichtet: 
a.  den überlassenen Anschluss nicht missbräuchlich zu nutzen, ins-

besondere bedrohende und belästigende Anrufe zu unterlassen
b.  dafür Sorge zu tragen, dass die Netz-Infrastruktur oder Teile da-

von bzw. Bestandteile des Telefonnetzes nicht durch missbräuch-
liche oder übermäßige Inanspruchnahme überlastet werden;

c.  K-net unverzüglich über die Beschädigung, Störung oder Verlust 
der von K-net dem Kunden übergebenen Hardware zu informie-
ren.

(3)  Der Kunde ist weiterhin verpflichtet:
a.  alle Instandhaltungs-, Änderungs- oder Überprüfungsarbeiten 

am Anschluss nur von K-net, oder deren Beauftragten ausführen 
zu lassen;

b.  bei Nutzung des Leistungsmerkmals „Anrufweiterschaltung“ si-
cherzustellen, dass die Anrufe nicht zu einem Anschluss weiter-
geleitet werden, bei dem ebenfalls das Leistungsmerkmal „An-
rufweiterschaltung“ aktiviert ist. Der Kunde stellt sicher, dass der 
Inhaber dieses Anschlusses, zu dem die Anrufe weitergeleitet 
werden, mit der Anrufweiterschaltung einverstanden ist;

c.  dem Beauftragten von K-net den Zutritt zu seinen Räumen jeder-
zeit zu gestatten, soweit die für die Prüfung der technischen Ein-
richtungen, zur Wahrnehmung sonstiger Rechte und Pflichten, 
nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und diesen Be-
sonderen Geschäftsbedingungen, insbesondere zur Ermittlung 
tariflicher Bemessungsgrundlagen oder der K-net zustehender 
Benutzungsentgelte erforderlich ist.

(4)  Der Kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass jederzeit alle zu sei-
nem Haushalt gehörenden Mitbenutzer des Anschlusses darüber in-
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formiert sind, dass dem Kunden mit dem Einzelverbindungsnachweis 
deren Verkehrsdaten bekannt gegeben werden.

(5)  Der Kunde ist verpflichtet, bei der Aufklärung von Angriffen Dritter auf 
das System von K-net mitzuwirken, soweit diese Mitwirkung erforder-
lich ist.

(6)  Der Kunde hat seinen Verpflichtungen zur Registrierung, Anmeldung, 
Beantragung von Genehmigungen oder Gerätezulassung umgehend 
nachzukommen.

(7) Der Kunde ist verpflichtet, alle Personen, denen er eine Nutzung der 
Leistungen von K-net ermöglicht, in geeigneter Weise auf die Einhal-
tung der bestehenden gesetzlichen Grundlagen und dieser Besonde-
ren Geschäftsbedingungen hinzuweisen.

(8)  Verstößt der Kunde gegen die in § 4 Ziffer (2) Buchst. a., b. und c die-
ser Besonderen Geschäftsbedingungen genannten Pflichten oder in 
schwerwiegender Weise gegen die in diesen Besonderen Geschäfts-
bedingungen ausdrücklich aufgeführten Pflichten, ist K-net berech-
tigt, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

§ 5 Besondere Pflichten für TK-Flatrate-Kunden / Fair-Usage
(1)  Eine Telefonflatrate ermöglicht dem Kunden Verbindungen zu den im 

jeweiligen Flatrate-Produkt genannten Zielen zu einem festen monat-
lichen Entgelt mit Ausnahme der dort genannten Sonderziele (z. B. 
ausländisches Festnetz), Sonderrufnummern sowie Ziele und Tele-
fonverbindungen in das inländische und ausländische Mobilfunknetz. 
Diese Einwahlen werden separat nach der aktuellen Preisliste berech-
net.

(2)  Der Kunde ist verpflichtet, die Telefonflatrate bzw. das Sonderprodukt 
nicht missbräuchlich zu nutzen. Missbräuchlich ist eine Nutzung ins-
besondere, wenn der Kunde
a.  Internetverbindungen über geografische Einwahlnummern oder 

sonstige Datenverbindungen aufbaut, und auf diese Weise die In-
rechnungstellung der Internetnutzung durch K-net vermeidet,

b.  Anrufweiterschaltungen oder Rückruffunktionen einrichtet oder 
Verbindungsleistungen weiterveräußert bzw. über das sozialad-
äquat übliche Nutzungsmaß hinaus verschenkt,

c.  die Telefonflatrate bzw. das Sonderprodukt für die Durchführung 
von massenhafter Kommunikation wie

 bspw. Fax Broadcast, Call Center oder Telemarketing nutzt,
d.  unternehmerisch im Sinne des § 14 BGB nutzt.

(5)  Im Falle der übermäßigen (AGB §16 (4)) oder missbräuchlichen (§ 5 
Ziffer (2) dieser Besonderen Geschäftsbedingungen) Nutzung der Flat-
rate oder eines Sonderproduktes durch den Kunden ist K-net berech-
tigt, die Telefonflatrate oder das Sonderprodukt außerordentlich zu 
kündigen und für die missbräuchliche Inanspruchnahme, Leistungen 
in der Höhe zu berechnen, wie sie anfallen würden, wenn der Kunde 
keine Telefonflatrate oder kein Sonderprodukt von K-net abonniert 
hätte. K-net ist darüber hinaus berechtigt, den Anschluss gemäß den 
Regelungen der AGB §11 zu sperren oder fristlos zu kündigen.

§ 6 Leistungsstörungen und Gewährleistungen
(1)  Soweit für die Erbringung der Leistungen von K-net Telekommunika-

tionsnetze und/oder Übertragungswege von Dritten zur Verfügung 
gestellt werden müssen, übernimmt K-net keine Gewährleistung für 
die ständige Verfügbarkeit solcher Telekommunikationsnetze und 
Übertragungswege und damit für die jederzeitige Erbringung ihrer 
Leistungen. K-net tritt jedoch die ihr insoweit zustehenden Gewähr-
leistungsansprüche gegen Dritte an den Kunden ab, der diese Abtre-
tung annimmt.

(2)  Bei bestimmten Produkten, wie z.B. den Telefonflatrates, kann es 
aufgrund der verfügbaren Telekommunikationsnetze und/oder Über-
tragungswege im internationalen Verkehr zu Einschränkungen in der 
Sprachqualität bzw. der übermittelten Dienste (wie Fax) sowie beim 
Verbindungsaufbau kommen.

(3)  Ansonsten erbringt K-net ihre Leistungen im Rahmen der bestehen-
den technischen und betrieblichen Möglichkeiten nach dem aner-
kannten und üblichen Stand der Technik und unter Einhaltung aller 
anwendbaren Sicherheitsvorschriften für den ordnungsgemäßen Be-
trieb eines Telekommunikationsnetzes.

(4)  Der Kunde wird in zumutbarem Umfang K-net oder ihren Erfüllungs-
gehilfen bei der Feststellung der Störungsursachen sowie bei deren 
Beseitigung unterstützen und sie insbesondere sämtliche Reparatur-, 
Änderungs- und notwendige Instandhaltungsarbeiten ausführen las-
sen.

(5)  Hat der Kunde die Funktionsstörung zu vertreten oder liegt gar keine 
Störung vor, hat K-net das Recht, dem Kunden die Kosten für die Feh-
lersuche oder Störungsbeseitigung in Rechnung zu stellen.

§ 7 Rufnummernänderung / -mitnahme
(1)  Der Kunde muss Änderungen von Teilnehmerrufnummern hinneh-

men, wenn diese durch Maßnahmen oder Entscheidungen der BNet-
zA gegenüber dem Anbieter nach § 108 TKG und der dazu ergangenen 
Verfahrensregelungen veranlasst sind oder die Zuteilung aufgrund un-
richtiger Angaben des Kunden erfolgt ist. K-net trägt im Rahmen ihrer 
bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten dafür Sor-
ge, dass der Kunde auf Wunsch die ihm durch K-net zugeteilte oder 
von einem anderen Telekommunikationsanbieter zugewiesene Fest-
netzrufnummer im Falle eines Wechsels von K-net zu einem anderen 
Telekommunikationsanbieter bei Verbleiben am selben Standort zu 
dem neuen Anbieter mitnehmen kann. Die Rufnummernübertragung 
regelt sich nach den amtlichen Vorgaben der BNetzA.

(2)  Bei Kündigung des Telefonvertrages mit K-net bestätigt K-net die Kün-
digung schriftlich mit dem Hinweis, dass der Kunde bzw.

 sein neuer Kommunikationsanbieter spätestens eine Woche vor Ver-
tragsende bekannt geben muss, ob er seine Rufnummer beibehalten

 möchte. Unterbleibt ein solcher Hinweis, so ist K-net berechtigt, diese 
Nummer
a.  für den Fall, dass sie dem Kunden aus dem Nummernblock von K-

net zugeteilt wurde, an einen anderen Kunden nach einer Sperr-
frist von 65 Arbeitstagen zu vergeben,

b.  für den Fall, dass sie dem Kunden aus dem Nummernblock eines 
anderen Telekommunikationsanbieters zugeteilt wurde und der 
Kunde mit dieser Nummer zu K-net gewechselt ist, an diesen ur-
sprünglichen Telekommunikationsanbieter zurückzugeben.

§ 8 Teilnehmerverzeichnisse
(1)  K-net trägt - wenn der Kunde dies wünscht - dafür Sorge, dass er selbst 

mit Namen, Anschrift in öffentliche gedruckte oder in öffentliche ge-
druckte und elektronische Teilnehmerverzeichnisse eingetragen wird 
und Mitbenutzer seines Anschlusses mit Namen und Vornamen ein-
getragen werden, sofern diese der Eintragung vorher schriftlich zu-
gestimmt haben. Der Kunde kann dabei bestimmen, welche Angaben 
in welcher Art von Teilnehmerverzeichnissen veröffentlicht werden 
sollen.

(2)  K-net darf im Einzelfall Auskunft über die in Teilnehmerverzeichnissen 
enthaltenen Kunden erteilen oder durch Dritte erteilen lassen. Der 
Kunde hat das Recht, der Auskunftserteilung über die Daten zu wi-
dersprechen, einen unrichtigen Eintrag berichtigen zu lassen bzw. den 
Eintrag löschen zu lassen.

§ 9 Inverssuche
(1)  Sofern der Kunde mit einem Eintrag in ein Teilnehmerverzeichnis 

eingetragen ist, darf die Telefonauskunft auch über seinen Namen 
und/oder seine Anschrift erteilt werden, sofern er dies ausdrücklich 
wünscht. K-net weist den Kunden hiermit ausdrücklich darauf hin, 
dass er gegen die Auskunftserteilung über Namen und/oder Anschrift 
anhand seiner Rufnummer (sog. Inverssuche) jederzeit gegenüber der 
K-net widersprechen kann.

Änderungen vorbehalten

5.2 BESONDERE GESCHÄFTS- 
BEDINGUNGEN FÜR RUND- 
FUNK
§ 1 Geltungsbereich
(1)  Die K-net Telekommunikation GmbH, Europaallee 10 in 67657 Kai-

serlautern (im Folgenden: K-net) erbringt alle von ihr angebotenen 
Rundfunk-Dienstleistungen zu den nachstehenden besonderen Ge-
schäftsbedingungen, die zusätzlich und vorrangig zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten, sowie zu den weiteren Besonderen 
Geschäftsbedingungen, soweit auf diese nachfolgend Bezug genom-
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men wird.

§ 2 Anmeldepflicht bei der GEZ
(1)  Die Anmeldung bei K-net entbindet nicht von der Entrichtung des 

Rundfunkbeitrages bei den Rundfunkanstalten/ Gebühreneinzugs-
zentralen.

§ 3 Leistungsumfang
(1) K-net übergibt am Hausübergabepunkt (HÜP) Rundfunksignale für:

a. Hör- und Fernsehprogramme, die von technischen Rundfunksen-
dern ausgesendet werden und am Ort der zentralen Empfangs-
einrichtungen von K-net mit herkömmlichem Antennenaufwand 
in technisch ausreichender Qualität empfang bar sind (Grundver-
sorgung).

b. die Erweiterung um zusätzliche analoge und digitale Programme, 
sowie ggf. Pay-TV-Programme und interaktive Dienste je nach 
Vertragstyp.

(2) K-net übermittelt die Programme nur derart und so lange, wie ihr die-
ses die Bindung an Gesetze, nationale und internationale Vereinba-
rungen und Entscheidungen Dritter (z.B. Landesmedienanstalten und 
Programmanbieter / -veranstalter) ermöglichen.

(3) Sofern K-net Pay-TV-Programme und Video-on-Demand-Dienste an-
bietet, erfolgt die Nutzung durch den Kunden nur gegen eine geson-
derte Vergütung gemäß den jeweils gültigen Preislisten und den Er-
gänzenden Geschäftsbedingungen für Pay-TV.

(4) K-net behält sich vor, das Programmangebot, die einzelnen Kanäle, 
sowie die Nutzung der einzelnen Kanäle zu ergänzen, zu erweitern, 
zu kürzen oder in sonstiger Weise zu verändern. Bei Einstellung eines 
Senderbetriebes kann es zu unangekündigten Kürzungen des Pro-
grammangebotes kommen.

(5) Für den Empfang digitaler Programme ist ein entsprechender Recei-
ver mit digitalem Empfangsteil oder ein Rundfunkgerät mit integrier-
tem digitalem Empfangsteil erforderlich.

(6) Entspricht die Kundenanlage nicht den technischen Anschlussbedin-
gungen, so ist K-net für ein reduziertes Programmangebot (analoge 
und digitale Programme, ggf. Pay-TV-Programme, Video-on-Demand- 
Dienste) nicht verantwortlich.

§ 4 Elektronische Programmzeitschrift
(1)  Mit Hilfe der elektronischen Programmzeitschrift (EPG) lässt sich das 

laufende und kommende Fernseh- oder Radioprogramm anzeigen. 
Die Programmübersicht beinhaltet mindestens den Titel, die Uhrzeit 
und die Dauer jeder Sendung. Zusätzlich können zu den einzelnen 
Sendungen kurze Beschreibungen des Inhalts – bei einigen EPG-For-
maten auch mit Bildern – angezeigt werden. Aufgrund der Integration 
in das Empfangsgerät lässt sich aus dem EPG heraus das Programm 
umschalten oder die Aufnahme einer ausgewählten Sendung pro-
grammieren. K-net übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der 
angezeigten Informationen.

§ 5 Pflichten des Kunden
(1) Dem Kunden obliegt die Bereitstellung der Innenhausverkabelung ge-

mäß den technischen Richtlinien.
(2) Der Kunde hat selbst die eventuell erforderliche Zustimmung des Ver-

mieters zur Innenhausverkabelung einzuholen.
(3) Der Kunde darf Jugendlichen unter 18 Jahren den Zugang zu nicht ju-

gendfreien Sendungen nicht gewähren.
(4) Sofern der Kunde das Rundfunksignal gewerblich nutzt, hat er hierü-

ber mit K-net eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.
(5) Der Kunde ist nicht berechtigt, einen überlassenen Receiver Dritten zu 

überlassen (auch nicht zu Reparaturzwecken) sowie diesen an einen 
anderen als seinen eigenen Anschluss anzuschließen. Der Kunde ist 
nicht berechtigt, Eingriffe in die Software oder Hardware an einem 
überlassenen Receiver vorzunehmen bzw. vornehmen zu lassen. Der 
überlassene Receiver darf nicht außerhalb des Verbreitungsgebietes 
von K-net installiert werden.

(6) K-net weist ausdrücklich darauf hin, dass für Receiver, die nicht von 
K-net bezogen worden sind, K-net keinerlei Support erbringt. Die An-
gabe der Receiver-Modelle findet aufgrund der Produktentwicklung 
unter Vorbehalt statt. Sollte zum Bestellzeitpunkt ein Receiver-Mo-
dell nicht mehr verfügbar sein, wird technisch gleichwertiger Ersatz 
bereitgestellt. Receiver können jederzeit hinzugebucht werden und 
sind monatlich kündbar mit einer Vorlaufzeit von drei Wochen. Ge-

mietete Receiver verbleiben im Eigentum der K-net und müssen nach 
Vertragsende zurückgegeben werden. Bei Nichtzurücksenden der 
Receiver berechnen wir den Neuwert zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses.

(7) Die Smartcard(s) verbleiben im Eigentum der K-net und müssen nach 
Vertragsende zurückgegeben werden. Bei Nichtzurücksenden der 
Smartcard(s) berechnen wir einen Betrag von 9,95 €.

(8) Die ordnungsgemäße Rückgabe der gemieteten Receiver und der 
Smartcard(s) nach Vertragsende obliegt dem Kunden und erfolgt auf 
seine Kosten.

§ 6 Zahlungsbedingungen
(1) Die nutzungsabhängige Vergütung für die abgerufenen Video-on-De-

mand-Sendungen oder für sonstige Leistungen werden von K-net ge-
meinsam mit dem Grundpreis für die Dienste in Rechnung gestellt.

(2) Der Kunde haftet in voller Höhe für die Vergütungen der Video-on-De-
mand-Sendungen bzw. der sonstigen Dienste, die für seinen Receiver 
bestellt oder empfangen wurden.

(3) Ist der Kunde mit der Zahlung von Nutzungsvergütungen in Höhe von 
mindestens zwei monatlichen Grundpreisen in Verzug, so kann K-net 
die Nutzung entziehen und/oder die Inanspruchnahme weiterer Leis-
tungen (z.B. Video-on-Demand-Dienste) verweigern.

§ 7 Datenschutz
(1) Hinsichtlich des Datenschutzes finden die gesetzlichen Bestimmun-

gen, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie der 
Rundfunkstaatsvertrag Anwendung. Die von dem Receiver übermit-
telten Daten werden nach den gesetzlichen Bestimmungen gespei-
chert, sofern dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist.

Änderungen vorbehalten
 

5.3 BESONDERE GESCHÄFTS-
BEDINGUNGEN FÜR 
INTERNETDIENSTE
§ 1 Geltungsbereich
(1)  Die K-net Telekommunikation GmbH, Europaallee 10 in 67657 Kaisers-

lautern (im Folgenden: K-net) erbringt alle von ihr angebotenen Tele-
kommunikationsdienstleistungen zu den nachstehenden Besonderen 
Geschäftsbedingungen, die zusätzlich und vorrangig zu den Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen gelten, sowie zu den weiteren Besonde-
ren Geschäftsbedingungen, soweit auf diese nachfolgend Bezug ge-
nommen wird.

§ 2 Leistungsumfang
(1) K-net stellt dem Kunden im Rahmen ihrer bestehenden technischen 

und betrieblichen Möglichkeiten nach dessen Wahl Leistungen mit 
den folgenden allgemeinen Leistungsmerkmalen zur Verfügung:
a. den Zugang zum Internet über den Zugangsknoten (Point of 

presence) in Form einer funktionstüchtigen Schnittstelle zum 
Internet, um dem Kunden die Übermittlung von Daten zu ermög-
lichen;

b. der Zugang wird als Internet-Flatrate über separate Zugangs-
technik über K-net als Provider unter Nutzung der Hausan-
schlussleitung ermöglicht, wobei sich K-net für die Internet-Flat-
rate-Produkte eine Einschränkung der Bandbreite für einzelne 
Internetdienste (z. B. Filesharing) vorbehält;

(2) K-net ist verpflichtet, dem Kunden den Zugang zu einem Internetkno-
tenpunkt zu verschaffen. Der Zugang kann über die moderne Technik 
von K-net realisiert werden. Soweit im Einzelfall zwischen den Partei-
en nichts anderes vereinbart ist, obliegt K-net nicht die Verpflichtung, 
sicherzustellen, dass die vom Kunden oder Dritten aus dem Internet 
abgerufenen Informationen beim Abrufenden zugehen. Dies gilt auch 
für den Abschluss und die Erfüllung von Geschäften.

(3) K-net vermittelt dem Kunden den Zugang bzw. verschiedene Nut-
zungsmöglichkeiten des Internets. Die dem Kunden zugänglichen In-
halte im Internet werden von K-net nicht überprüft. Alle Inhalte, die 
der Kunde im Internet abruft, sind, soweit nicht im Einzelfall ander-
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weitig gekennzeichnet, fremde Inhalte im Sinne von §§ 7 ff Teleme-
diengesetz (TMG). Dies gilt insbesondere auch für Diskussionsforen 
und chat groups.

(4) Bei den produktabhängigen Angaben zur Übertragungsgeschwindig-
keit im Down- und Upload handelt es sich um Maximalwerte. Die 
Übertragungsgeschwindigkeit wird von K-net im Rahmen ihrer tech-
nischen und betrieblichen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.

(5) K-net ist berechtigt, die vertragsgegenständlichen Leistungen jeder-
zeit dem neuesten Stand der Technik (soweit dies zur Verbesserung 
der Leistungen von K-net dem Kunden zumutbar ist) sowie allen rele-
vanten Gesetzesänderungen oder -ergänzungen entsprechend anzu-
passen

§ 3 Zugangsberechtigung
(1) Der Zugang zum Zugangsknoten und damit zum Internet und die sons-

tige Nutzung der von K-net angebotenen Leistungen wird dem Kun-
den über die von K-net zugelassenen, registrierten und bei Vertrags-
abschluss an den Kunden ggf. überlassenen Hardwarekomponenten 
(Modem, Netzwerkkarte) sowie durch persönliche Passwörter und 
ggf. Teilnehmer- und Mitbenutzernummern gewährt.

(2) Persönliche Passwörter sind vertraulich zu behandeln. Der Kunde ist 
verpflichtet, sein Passwort in angemessenen Zeiträumen zu ändern 
und alle Maßnahmen zu ergreifen, um jeglichen Missbrauch des Pass-
wortes, auch durch Angehörige oder andere Dritte, zu verhindern. 
Der Kunde ist insbesondere bereits dann zu einer unverzüglichen Än-
derung des Passwortes verpflichtet, wenn die Vermutung besteht, ein 
Nichtberechtigter könnte Kenntnis vom Passwort erlangt haben.

(3) Stellt der Kunde einen unbefugten oder missbräuchlichen Zugriff auf 
seinen Internetzugang fest, so hat er diesen K-net unverzüglich mit-
zuteilen.

(4) Die Anbindung von Wireless-LAN-Geräten an den Internetzugang von 
K-net zur schnurlosen Anbindung von PCs, Laptops etc. ist nur zuläs-
sig, wenn der Kunde durch die Verwendung eines entsprechenden 
Verschlüsselungssystems wie z.B. WPA2 sicherstellt, dass dieser Zu-
gang nicht Dritten, ausgenommen sind Personen im Sinne des § 6 Zif-
fer (3) dieser Besonderen Geschäftsbedingungen, zugänglich gemacht 
wird.

§ 4 Pflichten und Obliegenheiten der Parteien
(1) Der Kunde hat rechtzeitig vor dem vereinbarten Beginn der Leistun-

gen von K-net in seinem Machtbereich auf eigene Kosten alle Vor-
aussetzungen zu schaffen, die für die ordnungsgemäße Erbringung 
der Leistungen von K-net erforderlich sind. Dies betrifft insbesondere 
seine eigene technische Ausstattung, die die Nutzung der Leistungen 
von K-net ermöglicht.

(2) Der Kunde wird Daten ausschließlich unter Nutzung der in der Proto-
koll- Familie TCP/IP verabschiedeten Standards übermitteln. K-net ist 
nicht verpflichtet, dem Kunden IP-Adressräume dauerhaft zu überlas-
sen.

(3) K-net ist nicht zur Errichtung besonderer Schutzsysteme gegen den 
missbräuchlichen Zugriff Dritter auf Inhalte oder persönliche Inhalte 
im Internet verpflichtet.

§ 5 Verantwortung des Kunden, Fair-Usage
(1) Nimmt der Kunde die von K-net angebotene Internetflatrate in An-

spruch, ist er mit Rücksicht auf alle anderen Teilnehmer der Infra-
struktur von K-net verpflichtet, diese maßvoll zu nutzen (Fair-Usage). 
Davon kann nicht mehr ausgegangen werden, wenn der Kunde die 
Infrastruktur von K-net durch weit überdurchschnittliches Internet-
nutzungsverhalten hinaus belastet.

(2) Der Kunde ist verpflichtet, keine rechtswidrigen Inhalte zu verbreiten. 
Insbesondere dürfen auf der Homepage oder in E-Mails keine Inhalte 
enthalten sein, die den gesetzlichen Vorschriften des Strafgesetzbu-
ches (StGB), Jugendschutzgesetzes (JSchG), des Jugendmedienstaats-
vertrags (JMStV), des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), des Urheberrechtsgeset-
zes (UrhG), des Markengesetzes (MarkenG) und weiterer Gesetze wi-
dersprechen. Das Verbot umfasst insbesondere solche Inhalte, die
a. als Anleitung zu einer in § 126 StGB genannten rechtswidrigen Tat 

dienen;
b. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstacheln oder zu Ge-

walt oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die 
Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass sie Teile der 

Bevölkerung beschimpfen, böswillig verächtlich machen oder 
verleumden (§ 130 StGB);

c. grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen 
Menschen in einer Art schildern, die einer Verherrlichung oder 
Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das 
Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Men-
schenwürde verletzenden Weise darstellt (§ 131 StGB); den Krieg 
verherrlichen;

d. die Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch von Kindern 
oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum Gegen-
stand haben (§ 184 Abs. 3 StGB);

e. oder in anderer Weise rechtswidrig sind. Das Verbot erfasst auch 
das Heraufladen von Daten auf den Server, die einen Virus ent-
halten oder in anderer Weise infiziert sind.

(3) Das in § 6 Ziffer (4) enthaltene Verbot bezieht sich auch auf Inhalte, 
zu denen der Kunde eine Zugriffsmöglichkeit für Dritte mittels z. B. 
Hyperlink oder WLAN eröffnet. Der Kunde wird hiermit ausdrücklich 
darauf hingewiesen, dass er sich durch das Setzen eines Hyperlinks 
oder der Gestellung eines WLAN der Gefahr einer strafrechtlichen 
Verfolgung und einer zivilrechtlichen Verantwortung aussetzt.

(4) Genauso ist es dem Kunden verboten, rechtswidrige Inhalte vom Ser-
ver herunterzuladen.

(5) Ebenso wenig darf der Kunde die Leistungen von K-net dazu benut-
zen, um andere zu bedrohen, zu belästigen oder die Rechte Dritter in 
anderer Weise zu verletzen.

(6) Außerdem ist es dem Kunden verboten, E-Mails, die nicht an ihn ad-
ressiert sind, abzufangen oder dieses zu versuchen.

(7) Falls K-net in strafrechtlicher, zivilrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher 
oder in anderer Weise für Inhalte verantwortlich gemacht werden 
sollte, die der Kunde in seine Homepage eingestellt oder zum Inhalt 
seiner E-Mails gemacht hat oder zu denen er auf andere Art und Wei-
se (bspw. durch Setzen eines Hyperlinks oder Gestellung eines WLAN) 
einen Zugang eröffnet hat, ist der Kunde verpflichtet, K-net bei Ab-
wehr dieser Ansprüche zu unterstützen. Soweit dies zulässig ist, hat 
der Kunde K-net im Außenverhältnis von einer Haftung freizustellen. 
Einen verbleibenden von ihm schuldhaft verursachten Schaden auch 
in Form von Gerichts- und Rechtsanwaltskosten hat der Kunde K-net 
zu ersetzen.

(8) Der Kunde ist verpflichtet, bei der Aufklärung von Angriffen Dritter auf 
das System von K-net mitzuwirken, soweit diese Mitwirkung erforder-
lich ist.

(9) Der Kunde hat seinen Verpflichtungen zur Registrierung, Anmeldung, 
Beantragung von Genehmigungen oder Gerätezulassung umgehend 
nachzukommen.

(10) Der Kunde ist verpflichtet, alle Personen, denen er eine Nutzung der 
Leistungen von K-net ermöglicht, in geeigneter Weise auf die Einhal-
tung der für das Internet bestehenden gesetzlichen Grundlagen und 
diesen Besonderen Geschäftsbedingungen hinzuweisen.

(11) Verstößt der Kunde in schwerwiegender Weise gegen die in diesen 
Besonderen Geschäftsbedingungen ausdrücklich aufgeführten Pflich-
ten, ist K-net berechtigt, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wir-
kung zu kündigen.

(12) Dem Kunden ist die Nutzung des Anschlusses im Rahmen eines Mesh-
Netzwerkes (Freifunk / „öffentlicher“ Hotspots) untersagt. Bei Zu-
widerhandlung ist K-net berechtigt, die gesamte Vertragsbeziehung 
fristlos zu kündigen.

§ 6 Gewährleistungen von K-net
(1) K-net gewährleistet nicht den jederzeitigen ordnungsgemäßen Be-

trieb bzw. die ununterbrochene Nutzbarkeit der Leistungen und des 
Internetzugangs. Insbesondere gewährleistet K-net nicht die Nutzung 
von Internetdiensten, soweit die technische Ausstattung des Kunden 
hierfür nicht ausreichend ist.

(2) K-net hat keinen Einfluss auf die Übertragung der Daten im Internet. 
Insoweit ergibt sich auch keine Verantwortlichkeit für die Übertra-
gungsleistungen (Geschwindigkeit, Fehlerfreiheit und Verfügbarkeit).

(3) K-net leistet keine Gewähr für die im Internet verfügbaren Dienste 
von Informations- oder Inhalteanbietern, die übertragenen Inhalte, 
ihre technische Fehlerfreiheit und Freiheit von Viren, Freiheit von 
Rechten Dritter oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

§ 7 Haftung und Haftungsbeschränkung
(1) Zusätzlich zu den Haftungsbeschränkungen in den Allgemeinen Ge-
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schäftsbedingungen gilt für die Haftung von K-net für die Erbringung 
der Leistungen Folgendes:
a. Die Haftung für Datenverluste wird auf den typischen Wieder-

herstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und Ge-
fahren entsprechender Ausfertigung von Sicherungskopien ein-
getreten wäre.

b. Der Kunde haftet für alle Inhalte, die er im Rahmen des Vertra-
ges auf den von K-net zur Verfügung gestellten Speicherplätzen 
speichert oder über den im Rahmen des Vertrages und dieser 
Besonderen Geschäftsbedingungen zur Verfügung gestellten Zu-
gang verfügbar macht, wie für eigene Inhalte gemäß § 7 ff Tele-
mediengesetz.

(2) Soweit K-net im Außenverhältnis von einem Dritten aufgrund eines 
vermeintlichen rechtswidrigen oder falschen Inhaltes in Anspruch ge-
nommen wird, stellt der Kunde K-net auf erstes Anfordern von allen 
solchen Ansprüchen frei.

§ 8 Sperre / Kündigung
(1) Bei einem Verstoß des Kunden gegen § 5 Ziffer (4) bis (8) und Ziffer 

(10, 11) dieser Besonderen Geschäftsbedingungen ist K-net zur Sper-
rung ihrer Leistungen berechtigt, bis der Kunde Abhilfe geschaffen 
und den rechtmäßigen Zustand wiederhergestellt hat.

(2) Besteht ein begründeter Verdacht für einen Verstoß gegen § 5 Ziffer 
(4) bis (8) und Ziffer (10, 11) dieser Besonderen Geschäftsbedingun-
gen, insbesondere infolge behördlicher oder strafrechtlicher Ermitt-
lungen oder aufgrund einer Abmahnung durch den vermeintlich Ver-
letzten, ist K-net zur (gegebenenfalls vorübergehenden) Sperre ihrer 
Leistungen berechtigt. K-net wird den Kunden unverzüglich über die 
Sperre und ihre Gründe benachrichtigen und auffordern, die ver-
meintlich rechtswidrigen Inhalte zu entfernen oder aber ihre Recht-
mäßigkeit darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen. K-net wird die 
Sperre aufheben, sobald der rechtswidrige Inhalt entfernt oder der 
Kunde den Verdacht der Rechtswidrigkeit entkräftet hat.

(3) Schafft der Kunde keine Abhilfe im Fall von § 8 Ziffer (1) oder (2) oder 
gibt er im Fall von Ziffer (2) keine Stellungnahme ab, ist K-net nach 
angemessener Fristsetzung und Androhung der Löschung und frist-
losen Kündigung berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen und die 
gegen § 6 Ziffer (4) bis (8) dieser Besonderen Geschäftsbedingungen 
verstoßenden Inhalte zu löschen.

(4) Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug mit Beträgen von mehr 
als 100,00 € inklusive der gesetzlich geltenden Umsatzsteuer, ist K-net 
zur Sperre des Zugangs entsprechend § 61 TKG berechtigt. 

§ 9 Datenschutz
(1) Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass Daten, die unverschlüsselt 

über das Internet übertragen werden, nicht sicher sind und von Drit-
ten zur Kenntnis genommen werden können. Es wird deshalb davon 
abgeraten, personenbezogene Daten oder andere geheimhaltungs-
bedürftige Daten, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, 
Passwörter oder sonstige Zugangscodes unverschlüsselt zu übertra-
gen.

(2) K-net ist zur Einhaltung aller auf den Vertrag anwendbaren Daten-
schutzbestimmungen verpflichtet.

Änderungen vorbehalten

5.4 BESONDERE GESCHÄFTS- 
BEDINGUNGEN FÜR DIE 
HERSTELLUNG EINES HAUS- 
ANSCHLUSSES
§ 1 Geltungsbereich der Bestimmungen
(1)  Die K-net Telekommunikation GmbH, Europaallee 10, 67657 Kaisers-

lautern (im Folgenden: K-net) regelt die Installation, den Betrieb und 
die Instandhaltung eines Hausanschlusses zu den nachstehenden be-
sonderen Geschäftsbedingungen, die zusätzlich und vorrangig zu den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten, sowie zu den weiteren 
besonderen Geschäftsbedingungen, soweit auf diese nachfolgend Be-

zug genommen wird.

§ 2 Grundstücksbenutzung
(1)  K-net ist berechtigt, Grundstücke nach Maßgabe der Grundstücksei-

gentümererklärung zwischen dem Grundstückseigentümer bzw. dem 
dinglich Berechtigten zu nutzen. 

(2)  Das Recht von K-net, private Grundstücke nach Maßgabe des § 134 
Telekommunikationsgesetz (TKG) (Anschluss des Grundstücks an öf-
fentliche Telekommunikationsnetze der nächsten Generation) zu nut-
zen, bleibt unberührt.

§ 3 Hausanschluss
(1)  Der physikalische Anschluß erfolgt über eine Glasfaserleitung, die se-

parat zu beauftragen ist. Realsiert wird der Anschluß von einem FTTH-
BSA Anbieter als Ausbaupartner der K-net. 

(2) Der Hausanschluss besteht aus dem Hausübergabepunkt (GF-AP: 
Glasfaserabschlusspunkt). An diesen sind gebäudeseitig die Glasfaser 
Teilnehmereinheit (GF-AT) über ein Inhous Glasfaserkabel angeschal-
tet. Netzseitig wird dort das von dem Glasfaserkabel in der Straße 
abgezweigte Kabel über das Grundstück des Kunden zum Gebäude 
abgeschlossen. 

(3) In der Regel schliesst K-net mit dem Endkunden einen Vertrag über 
die Bereitstellung eines BSA-FTTH Anschlusses für den Endkunden ab. 
In Ausnahmefällen kann auch der Glasfaserausbaupartner der K-net 
in deren Namen den Vertrag über die Bereitstellung eines Glasfaser-
anschlusses abschliessen. 

(4) Im Rahmen des Bestellprozesses schliesst  der Eigentümer mit dem 
Glasfaserausbaupartner in Form einer Grundstückseigentümererklä-
rung einen Nutzungsvertrag ab,  der dem Ausbaupartner die Installa-
tion und Nutzung der BSA-FTTH-Infrastruktur auf seinem Grundstück 
genehmigt. Das Nutzungsrecht umfasst die Glasfaserleitung vom 
Hauptstrang der Leitung über das Grundstück bis zu GF-AP im Haus-
anschlussraum, die Glasfaserleitung vom GF-AP zum GF-AT, dem Ab-
schlusspunkt in der jeweiligen Wohneinheit und (im Falle, das keine 
kundeneigener ONT genutzt wird) den ONT.  Sollte die mit dem Gas-
faserausbaupartner geschlossene Eigentümererklärung die Nutzungs-
einräumung von GF-AP zum ONT  durch K-net nicht einschliessen, so 
ist eine zusätzliche Eigentümererklärung zugunsten der K-net abzu-
schliessen (siehe auch § 2). 

(5)  Bei Gebäuden mit einer oder 2 Wohneinheiten: 
 Übergabepunkt  der Dienstleistung der K-net ist der von Ausbaupart-

ner der K-net installierte ONT in der Wohnung des Kunden. Im Falle, 
daß ein kundeneigener ONT Verwendung findet, ist der Übergabe-
punkt der GF-AT.

(6)  Bei Gebäuden mit mehr als 2 Wohneinheiten erfolgt die Festlegung 
der Übergabepunkte im Rahmen der Begehungen des Gebäudes 
durch den Ausbaupartner der K-net. In der Regel ist auch hier der 
Übergabepunkt der Leistung der K-net  der ONT in der Wohnung. Im 
Falle, daß ein kundeneigener ONT Verwendung findet, ist der Über-
gabepunkt der GF-AT in der Wohnung.

(7)  Der kundeseitige Abschluss der Dienstlesitung erfolgt auf der von K-
net zur Verfügung gestellten CPE.

(8)  Bei Mehrfamilienhäusern dient der Hausübergabepunkt nicht allein 
der Versorgung eines Kunde zur exklusiven Nutzung, sondern zur ge-
meinschaftlichen Nutzung mit anderen Kunden und mit zukünftigen 
Interessenten,die im Versorgungsbereich des betreffenden Hausüber-
gabepunktes liegen. 

(9)  Bei Mehrfamilienhäusern ist der Hauseigentümer oder die beauftra-
gende Eigentümergemeinschaft verpflichtet, anderen Interessenten 
im Versorgungsbereichdes Hausübergabepunktes Gelegenheit zu 
geben, ebenfalls als Kunde von K-net den Hausübergabepunkt zu nut-
zen.

(10) Art und Lage des Hausanschlusses sowie dessen Änderung werden 
im Rahmen einer Begehung durch den Ausbaupartner von K-net und 
unter Wahrung der berechtigten Interessen festgelegt. 

(11)  Hausanschlüsse gehören zu den Betriebsanlagen des Ausbaupartners 
und stehen in dessen Eigentum. Sie  werden über K-net vom Ausbau-
partner dem Kunden zur Nutzung überlassen. Die Kunden erlangen 
dadurch kein Eigentum am Hausanschluss. Hausanschlüsse werden 
ausschließlich durch den Ausbaupartner der K-net oder deren Beauf-
tragten hergestellt, unterhalten, erneuert, abgetrennt, entstört und 
beseitigt. Die Hausanschlüsse müssen zugänglich und vor Beschädi-
gungen geschützt sein. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
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baulichen Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausan-
schlusses geschaffen werden. Er darf eigenmächtig keine Einwirkun-
gen auf den Hausanschluss vornehmen oder vornehmen lassen.

(12) K-net ist berechtigt, von Kunden die Erstattung der für die wirtschaft-
liche Betriebsführung notwendigen Kosten für Erstellung, Unterhal-
tung, Veränderung, Erneuerung und Abtrennung des Hausanschlus-
ses zu verlangen. Die Höhe der Kosten wird auf Anfrage ermittelt und 
in Form eines Angebotes zur Verfügung gestellt.

(13)  Der Ausbaupartner ist berechtigt aber nicht verpflichtet, die von ihm 
eingebauten Bauteile auf eigene Kosten zu entfernen und den Ur-
sprungszustand wiederherzustellen. Dies gilt auch bei einer vorzeiti-
gen Kündigung aus wichtigem Grund.

(14)  Jede Beschädigung des Hausanschlusses, insbesondere das Fehlen 
von Plomben, ist K-net unverzüglich nach Kenntnis des Kunden mit-
zuteilen.

(15) Zur Versorgung der Einrichtungen und  notwendigen Zusatzeinrich-
tungen (z.B. Signalverstärkeranlage) stellt der Kunde für die Dauer 
der Versorgung unentgeltlich den Platz und den Strombedarf zur 
Verfügung. Insbesondere stellt der Kunde einen trockenen Raum mit 
Raumtemperaturen zwischen 0°C und 30°C zur Installation von GF-AP, 
GF-TA und ONT zur Verfügung. Das ONT sollte an einem belüfteten 
Ort installiert werden können, z.B. nicht in einem geschlossenen Kas-
ten.Der Kunde gewährleistet die Sicherung des Gerätes vor unberech-
tigtem Zugriff Dritter. 

(16)  Der Kunde muss Leerrohrkapazitäten zur Verfügung stellen, um die 
Glasfaserleitung innerhalb des Hauses zu verlängern, falls dies erfor-
derlich sein sollte.

(17) Der Kunde wird alle Änderungs- und Wartungsarbeiten an den Glas-
faserleitungen vom Ausbaupartner, einschließlich der GF-AP, aus-
schließlich von Personen ausführen lassen, die vom Ausbaupartner 
autorisiert sind.

§ 4 Kundenanlagen und Hausinstallation
(1) Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Änderung und 

Unterhaltung der Hausinstallation/ Innenhausverkabelung (im Fol-
genden auch als „Kundenanlage“ bezeichnet) ab dem ONT ist der 
Kunde verantwortlich. Hat er die Kundenanlage einem Dritten ver-
mietet oder zur Benutzung überlassen, so ist er weiterhin vollständig 
unabhängig von etwaigen Ansprüchen von K-net gegen diesen Dritten 
verantwortlich. K-net ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Aus-
führung der Arbeiten zu überwachen und abschließend zu prüfen.

(2) Es können Teile von Kundenanlagen, die nicht im Eigentum von K-net 
stehen, durch K-net unter Plombenverschluss genommen werden, 
um Manipulationen auszuschließen.

(3) Um die störungsfreie Funktion zu gewährleisten, darf nur Installati-
onsmaterial nach den technischen Richtlinien von K-net verwendet 
werden. Die Ausführung der entsprechenden Arbeiten muss ebenfalls 
diese Richtlinien erfüllen. Die Endgeräte müssen amtlich anerkannt 

sein (z. B. VDE-Zeichen, GS-Zeichen).

§ 5 Inbetriebsetzung und Überprüfung der Kundenanlagen
(1) K-net informiert den Kunden nach Rücksprache mit dem Vorleis-

tungsanbieter über die betriebsbereite Fertigstellung der FTTH-BSA 
Anschlusses. Dieser ist Voraussetzung für die Inbetriebnahme durch 
K-net.

(2) K-net behält sich vor, die Kundenanlage auf einwandfreie Ausführung 
und Einhaltung aller technischen Vorschriften zu überprüfen. 

(3) Die Anbindung der Kundenanlage durch K-net erfolgt nur, wenn die-
ses sich in ordnungsgemäßem und sicherheitstechnisch einwandfrei-
em Zustand befindet und die EN-, VDE-Bestimmungen, TAB und sons-
tigen einschlägigen Vorschriften eingehalten werden. Die Anbindung 
der Kundenanlage erfolgt ausschließlich durch K-net oder durch K-net

 beauftragte Dritte.
(4)  Werden bei der Prüfung kleinere Mängel festgestellt, bei der die Si-

cherheit der Kundenanlagen nicht beeinträchtigt wird, so kann die 
Anbindung mit der Auflage erfolgen, dass der Kunde die Mängel in-
nerhalb einer von K-net festzusetzenden Frist beseitigen lässt und de-
ren Behebung K-net unverzüglich schriftlich mitteilt. Erfüllt der Kunde 
diese Pflicht nicht, ist K-net nach nochmaliger angemessener schrift-
licher Fristsetzung berechtigt, ihre Dienste einzustellen, bis der Kunde 
die Auflage erfüllt hat.

§ 6 Betrieb/Erweiterung/Änderung von Kundenanlagen u. Emp- 
fangsgeräten sowie Mitteilungspflichten
(1) Anlagen und Empfangsgeräte sind so zu betreiben, dass Störungen 

anderer Kunden und störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der 
K-net oder Dritter ausgeschlossen sind.

(2) Vor Beginn der Arbeiten (Installation von Neuanlagen, Erweiterung 
und Änderung von bestehenden Anlagen) sind diese vom Kunden-
gegenüber K-net anzumelden und ihre Ausführung mit K-net abzu-
stimmen.

§ 7 Verwendung der Signalspannung
(1) Die Signalspannung wird nur für die eigenen Zwecke des Kunden mit 

dem notwendigen Signalpegel für eine Anschlussdose zur Verfügung 
gestellt. Die Weiterleitung an Dritte ist unzulässig.

(2) Werden Mängel in der Hausverteileranlage trotz zweimaliger Auffor-
derung durch K-net vom Hauseigentümer oder Kunden nicht besei-
tigt, so ist K-net berechtigt, ohne Einhaltung von Fristen den Vertrag 
zu kündigen und die Versorgung einzustellen.

(3) Die Entfernung oder Beschädigung der von K-net an ihren Anlagenteil 
angebrachten Plomben kann als Sachbeschädigung oder Urkunden-
vernichtung strafrechtlich verfolgt werden.

Änderungen vorbehalten


